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Vollzug der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung;  
 
Bekanntmachung des Landratsamtes Neustadt a.d. Waldnaab zum Überschreiten der Sie-
ben-Tage-Inzidenz von 35 im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab  
 
Im Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab wurde der Inzidenzwert von 35 Neuinfektionen mit dem 
Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen an drei  
aufeinanderfolgenden Tagen überschritten.  
 
Nach der maßgeblichen Veröffentlichung des Robert Koch-Instituts stellt sich die Entwicklung 
der Inzidenzwerte folgendermaßen dar: 
 

Datum 7-Tages-Inzidenz 
gem. RKI 

21.08.2021 38,1 
22.08.2021 38,1 
23.08.2021 40,2 

 
Damit gelten gemäß § 1 Nr. 1 der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. 
BayIfSMV)  
 

ab Mittwoch, 25. August 2021, 00:00 Uhr 
 
folgende inzidenzabhängigen Einschränkungen gem. der 13. BayIfSMV:  
 
 
§ 7 Abs. 1 Satz 2 – Öffentliche und private Veranstaltungen, Vereinssitzungen 
 

- Teilnehmer bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen müssen über einen Test-
nachweis nach Maßgabe des § 4 der 13. BayIfSMV verfügen. 
 

 
§ 11 Abs. 2 Satz 2 – Krankenhäuser sowie Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen, in de-
nen eine den Krankenhäusern vergleichbare medizinische Versorgung erfolgt 
 

- Besuchern darf der Zutritt nur gewährt werden, wenn sie einen Testnachweis nach Maß-
gabe von § 4 der 13. BayIfSMV vorlegen. 

 
 
§ 12 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 2 Satz 3 – Sport 
 

- Sport ist in geschlossenen Räumen nur mit Testnachweis nach Maßgabe von § 4 der 13. 
BayIfSMV erlaubt; unter freiem Himmel ist die Sportausübung ohne Testnachweis ge-
stattet. 
 

- Besucher müssen bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen einen Testnachweis 
nach § 4 der 13. BayIfSMV vorlegen. 

 
 
§ 13 Abs. 3 Nr. 2 – Freizeiteinrichtungen 
 

- Die Besucher von Freizeitparks, Indoorspielplätzen und vergleichbaren ortsfesten Frei-
zeiteinrichtungen, Badeanstalten, Hotelschwimmbäder, Thermen, Wellnesszentren, 
Saunen, Spielhallen, Spielbanken und Wettannahmestellen müssen für Angebote in ge-
schlossenen Räumen einen Testnachweis nach Maßgabe von § 4 der 13. BayIfSMV vorle-
gen. 

 
 
 
 



Amtsblatt des Landkreises Neustadt an der Waldnaab Nr.  32 vom 23.08.2021 Seite 3   

 
§ 14 Abs. 2 Satz 4 – Dienstleistungsbetriebe 
 

- Für körpernahe Dienstleistungen in geschlossenen Räumen haben Kunden einen Test-
nachweis nach § 4 der 13. BayIfSMV vorzulegen. 

 
 
§ 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 – Gastronomie 
 

- Gäste in gastronomischen Betrieben benötigen in geschlossenen Räumen einen Test-
nachweis nach Maßgabe von § 4 der 13. BayIfSMV. 
 

 
§ 16 Nr. 1 – Beherbergung 
 

- Gäste benötigen bei der Inanspruchnahme von Übernachtungsangeboten in Hotels, Be-
herbergungsbetrieben, Schullandheimen, Jugendherbergen, Campingplätzen und allen 
sonstigen gewerblichen oder entgeltlichen Unterkünften bei der Ankunft und zusätzlich 
für jede weiteren 72 Stunden einen Testnachweis nach Maßgabe von § 4 der 13. 
BayIfSMV. 

 
 
§ 23 Nr. 3 – Hochschulen 
 

- Die Teilnehmer an den Präsenzveranstaltungen der Hochschulen müssen zwei Mal wö-
chentlich einen Testnachweis nach § 4 der 13. BayIfSMV erbringen; soweit Tests in der 
Hochschule vorgenommen werden, gilt § 20 Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend. 

 
 
§ 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 – Kultur 
 

- Besucher kultureller Veranstaltungen in Theatern, Opern, Konzerthäusern, Bühnen, Ki-
nos und sonst dafür geeigneten Örtlichkeiten benötigen in geschlossenen Räumen ei-
nen Testnachweis nach Maßgabe von § 4 der 13. BayIfSMV. 

 
 
Hinweise: 
 
Unterschreitet der Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab an fünf aufeinanderfolgenden Tagen die 
7-Tages-Inzidenz von 35 wieder, erfolgt eine erneute Bekanntmachung des Landkreises Neu-
stadt a.d. Waldnaab. 
 
Die vorstehenden Einschränkungen treten dann am übernächsten darauf folgenden Tag wie-
der außer Kraft. 
 
Der nächsthöhere beachtliche Schwellenwert der 7-Tage-Inzidenz liegt bei 50. Sollte dieser drei 
Tage in Folge überschritten werden, erfolgt eine weitere Bekanntmachung. 
 
 
§ 4 der 13. BayIfSMV – Anforderungen an einen Testnachweis 
 
Soweit in dieser Verordnung für die Nutzung oder die Zulassung zu bestimmten Einrichtungen, 
Betrieben oder Bereichen die Vorlage eines Nachweises hinsichtlich des Nichtvorliegens einer 
Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Testnachweis) vorgesehen ist, gilt: 
 
1. Es ist ein schriftliches oder elektronisches negatives Testergebnis 
 

a) eines PCR-Tests, PoC-PCR-Tests oder eines Tests mittels weiterer Methoden der Nukle-
insäureamplifikationstechnik, der vor höchstens 48 Stunden durchgeführt wurde, 
 
b) eines POC-Antigentests, der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, oder 
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c) eines vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zugelassenen, unter 
Aufsicht vorgenommenen Antigentests zur Eigenanwendung durch Laien (Selbsttests), 
der vor höchstens 24 Stunden durchgeführt wurde, 
 
nachzuweisen, das den Bestimmungen der COVID-19-Schutzmaßnahmen-
Ausnahmenverordnung (SchAusnahmV) entspricht. 
 

2. Ausgenommen von der Notwendigkeit der Vorlage eines Testnachweises sind 
 

a) asymptomatische Personen, die im Besitz eines auf sie ausgestellten Impfnachweises 
(geimpfte Personen) oder Genesenennachweises (genesene Personen) sind, 
 
b) Kinder bis zum sechsten Geburtstag und 
 
c) Schülerinnen und Schüler, die regelmäßigen Testungen im Rahmen des  
Schulbesuchs unterliegen. 
 

 
 
Häufige Fragen zum Thema Testnachweis finden Sie unter folgendem Link: 
 
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#Schnellsuche  
 
 
 
 
Neustadt a.d.Waldnaab,  
den 23.08.2021 

 
 
 

  

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#Schnellsuche
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Bevölkerungsstand am 31.12.2020 
09374000 Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab, Oberpfalz  

 
Die Einwohnerzahl am 31. Dezember 2020 gemäß § 1 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung zur Durchfüh-
rung des Gesetzes über den Finanzausgleich zwischen Staat, Gemeinden und Gemeindever-
bänden (Bayerische Durchführungsverordnung Finanzausgleichsgesetz - FAGDV) vom 19. Juli 
2002 (GVBl. S. 418, BayRS 605-10-F), zuletzt geändert durch Verordnung vom 28. August 2020 
(GVBl. S. 557), ist auch für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen, der Zuweisungen nach 
Art. 7 (Kopfbeträge) und 9 BayFAG, der Investitionspauschalen nach Art. 12 BayFAG, der Zuwei-
sungen nach Art. 15 BayFAG, der Krankenhausumlage nach Art. 10b Abs. 2 BayFAG sowie für die 
Ermittlung von Durchschnittszahlen je Einwohner für das Haushaltsjahr 2022 (Finanzaus-
gleichsjahr) maßgebend.  
 
Weiterhin können die Einwohnerzahlen regelmäßig auf der Datenbank Genesis Online unter  
folgendem Link https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis//online/data?opera-
tion=table&code=12411-009r  
abgerufen werden. 
 
Gemeinde        Einwohner insgesamt  
09374111 Altenstadt a.d.Waldnaab     4 751  
09374170  Bechtsrieth       1 097  
09374117  Eschenbach i.d.OPf., St     4 237  
09374118  Eslarn, M       2 678  
09374119  Etzenricht       1 532  
09374121  Floß, M       3 393  
09374122  Flossenbürg       1 473  
09374123  Georgenberg       1 307  
09374124  Grafenwöhr, St      6 419  
09374127  Irchenrieth       1 535  
09374128  Kirchendemenreuth      875  
09374129  Kirchenthumbach, M     3 236  
09374131  Kohlberg, M       1 204  
09374132  Leuchtenberg, M      1 129  
09374133  Luhe-Wildenau, M      3 477  
09374134  Mantel, M       2 732  
09374137  Moosbach, M       2 353  
09374139  Neustadt a.d.Waldnaab, St     5 723  
09374140  Neustadt am Kulm, St     1 129  
09374144  Parkstein, M       2 331  
09374146  Pirk        1 921  
09374147  Pleystein, St       2 327  
09374149  Pressath, St       4 263  
09374150  Püchersreuth      1 664  
09374154  Schirmitz       1 926  
09374155  Schlammersdorf     852  
09374156  Schwarzenbach      1 152  
09374157  Speinshart       1 110  
09374158  Störnstein      1 518  
09374159  Tännesberg, M      1 465  
09374160  Theisseil       1 182  
09374148  Trabitz       1 299  
09374162  Vohenstrauß, St      7 518  
09374163  Vorbach       1 009  
09374164  Waidhaus, M       2 192  
09374165  Waldthurn, M      1 867  
09374166  Weiherhammer      3 846  
09374168  Windischeschenbach, St     4 923  
          zusammen 94 645  
 

 
 

https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=table&code=12411-009r
https://www.statistikdaten.bayern.de/genesis/online/data?operation=table&code=12411-009r
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Herausgeber und Verleger: Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, 92660 Neustadt a.d. Waldnaab 

E-Mail:  Amtsblatt@Neustadt.de  Telefon: 09602 / 79-1030 oder -1040 

Das Amtsblatt des Landkreises erscheint in der Regel einmal monatlich und nach Bedarf. 

Für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der externen Beiträge übernimmt der Land-

kreis Neustadt a.d. Waldnaab keine Verantwortung. 

Das Amtsblatt wird auf den Internetseiten des Landkreises unter www.neustadt.de/landkreis-aktuel-

les/amtsblaetter veröffentlicht. 
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